
 
 

Gebührensatzung  
zur Erhebung von Marktstandgeldern in der Stadt Versmold  

vom 14.12.2023 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), des § 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat die Stadtvertretung Versmold in 
ihrer Sitzung am 14.12.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 - Gegenstand und Gebührenschuldner 
 

(1) Wer auf Jahrmärkten der Stadt Versmold ein Geschäft im Sinne des § 2 Nr. 1 bis 7 betreibt, 
hat ein Standgeld als Marktgebühr nach Maßgabe dieser Satzung zu zahlen. Dies gilt auch 
dann, wenn dabei eine Fläche ohne Zuweisung in Anspruch genommen wird oder wenn eine 
zugewiesene Fläche nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird. 
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

(3) In dem Marktstandgeld sind die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch, die Kostenumlage 
für das Feuerwerk sowie die Verwaltungsgebühr für die Gestattung zum Ausschank alkoholi-
scher Getränke nicht enthalten. Diese werden gesondert abgerechnet. 
 

 
§ 2 - Berechnung 

 
Für die Überlassung von Plätzen anlässlich des St. Petri-Marktes beträgt die Gebühr pro Markttag 
und Quadratmeter für 

 
1. Fahr- und Schaugeschäfte für Erwachsene  0,50 EUR, 
2. Fahrgeschäfte für Kinder  0,60 EUR, 
3. Verkaufsstände für Süß- und Spielwaren, Schmuck, Textilien und sonstiges 1,80 EUR, 
4. Geschicklichkeitsspiele und Verlosungen  1,70 EUR, 
5. Ausstellungen und Informationsstände 2,00 EUR, 
6. Automatengeschäfte 2,50 EUR, 
7. Ausschank und Imbiss  4,00 EUR, 
 

jedoch mindestens 50 € pauschal für die gesamte Veranstaltung. 
 
 

§ 3 - Gebührenpflicht 
 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der schriftlichen Bestätigung zur Teilnahme oder mit der 
Zuweisung des Standplatzes in mündlicher oder schriftlicher Form oder mit der tatsächlichen 
Inanspruchnahme einer nicht zugewiesenen Fläche. 
 

(2) Wer einen ihm zugewiesenen Standplatz nicht oder nur teilweise benutzt, hat keinen An-
spruch auf Ermäßigung oder Rückzahlung der Gebühr. 

 



 
§ 4 - Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Das Standgeld wird zu dem in der schriftlichen Platzzusage genannten Termin fällig. Der Beschi-

cker hat auf Verlangen einen geeigneten Nachweis über die fristgerechte Zahlung zu erbringen. 
Bei nicht fristgerechtem Geldeingang kann der Beschicker sein Anrecht auf den zugesagten Platz 
verlieren. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei kurzfristigen Standplatzvergaben, ist das 
Standgeld vor Veranstaltungsbeginn spätestens am Eröffnungstag bis 12:00 Uhr zu begleichen. 
 

(2) Der in § 2 festgelegte Betrag ist für jeden Markttag zu zahlen, auch wenn die zugeteilte Fläche 
nicht während der gesamten Marktzeit benutzt wird. Das gilt auch für das Fall, dass der Marktbe-
schicker den Standplatz vor Beendigung der Marktzeit freiwillig aufgibt oder von der Veranstal-
tung verwiesen wird.  
 

(3) Für zusätzliche Verwaltungstätigkeiten mit erhöhtem Aufwand, insbesondere das Kassieren von 
Standgebühren am Samstag während der Veranstaltung, wird gemäß Tarifstelle 10.0.2 der All-
gemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ein Aufschlag in Hö-
he von 25 Prozent erhoben. Für Amtshandlungen am Sonntag erhöht sich der Aufschlag auf 50 
Prozent.  
 

(4) Sind höhere Gewalt oder Ordnungsmaßnahmen zum Schutze der Allgemeinheit die Ursache für 
eine Räumung des Standplatzes, so kann die Stadt Versmold auf ihre Gebührenansprüche aus 
Billigkeitsgründen ganz oder teilweise verzichten. 

 
 

§ 5 - Sicherheitsleistung 
 
Die Stadt Versmold ist berechtigt, von dem Marktbezieher eine angemessene Sicherheit zu verlan-
gen, wenn nach der Art des Geschäftes mit einer Beschädigung des Standplatzes zu rechnen ist.  
 
 

§ 6 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Erhebung von 
Marktstandgeldern in der Stadt Versmold vom 05.09.1985, geändert durch Satzung vom 14.10.1994, 
14.12.2001 und 19.12.2014, außer Kraft.  
 
 




